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Amtliche Bekanntmachung 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) 

des Aufstellungsbeschlusses und frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung  
des Bebauungsplanes Nr. 3 „Irsee West II – 3. Änderung“ 

nach § 3 Abs. 1 BauGB 
 

1. Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses und der Zustimmung 

Der Marktgemeinderat des Marktes Irsee hat in öffentlicher Sitzung die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 3 "Irsee West II – 3. Änderung" am 31.07.2019 beschlossen. In der Sitzung am 12.09.2023 wurde dem 
Vorentwurf und der Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB zugestimmt. 

 
Im Einzelnen gilt der Lageplan in der Fassung vom 12.09.2023. Der Lageplan ist im folgenden Kartenaus-
schnitt dargestellt: 
 

 
 
 
 
 Irsee, 27.09.2023 
An die Amtstafel des Marktes Irsee 

 Markt Irsee 

angeheftet am:     27.09.2023   
 

abgenommen am:  
  
 Lieb, 

1. Bürgermeister   
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Markt Irsee 

 

Amtliche Bekanntmachung 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) 

2. Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Die Öffentlichkeit erhält in der Zeit von  

Mittwoch 27.09.2023 bis einschließlich Freitag, 27.10.2023 
 
durch öffentliche Auslegung nach den Bestimmungen des § 3 Abs. 1 BauGB Gelegenheit, sich über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke, sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten. 
 
Die Unterlagen können auch während der üblichen Öffnungszeiten im Rathaus des Marktes Irsee (Mein-
rad-Spieß-Platz 1, 87660 Irsee) und der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Pforzen (Bahn-
hofstr. 7, 87666 Pforzen) eingesehen werden 
 
Im Internet werden die Unterlagen unter 
https://www.irsee.de/buerger-service-und-verwaltung/bauen-wohnen/wohnen-in-irsee/bauleitplanungbebauungsplaene  

veröffentlicht. 

Während der oben genannten Auslegungsfrist kann sich die Öffentlichkeit zur Planung bei der Gemeinde 
auch schriftlich oder nach telefonischer Terminvereinbarung zur Niederschrift äußern. Da das Ergebnis der 
Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit selbem Ter-
min am Verfahren beteiligt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über die vorgenannten Bauleitplanungen unberücksichtigt bleiben können. 
 
Irsee, 27. September 2023 
 
 
_____________________________ 
Andreas Lieb 
1. Bürgermeister 
 
 
 
Bekannt gemacht am:   27.09.2023                                Ende der Bekanntmachung am:      

 


